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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 4/2010, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 lautet: 
„§ 3. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes können 

unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden. Nähere Bestimmungen über den Übergang zur neuen 
Rechtslage können bundesgesetzlich getroffen werden. 

(2) Der Antrag auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises sowie auf 
orthopädische Versorgung (§ 32 KOVG 1957) und Sterbegeld (§ 12a) ist beim Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen einzubringen. Von Personen, die ihren dauernden Aufenthalt im Ausland haben, 
ist der Antrag bei der österreichischen Vertretungsbehörde, in deren Bereich der Antragsteller seinen 
Aufenthalt hat, oder beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen. Der Antragsteller 
hat die Voraussetzungen nach § 1 nachzuweisen. 

(3) Zugleich mit dem Antrag auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises 
können auch andere Ansprüche nach diesem Bundesgesetz geltend gemacht werden, soweit die 
Entscheidung über diese Ansprüche dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zusteht. 

(4) Über Anträge nach Abs. 2 und 3 entscheidet in erster Instanz das Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen, in zweiter und letzter Instanz der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz.“ 

2. § 4 Abs. 1 und 3 lautet: 
„(1) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchsberechtigung nach § 1 Abs. 1, Abs. 2 

lit. c oder Abs. 3 lit. a oder b stattgegeben, so hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen eine 
„Amtsbescheinigung“ auszustellen; in der Amtsbescheinigung sind die Gesetzesstellen, auf die sich die 
Anspruchsberechtigung (§ 1) gründet, zu vermerken. 

(3) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchsberechtigung nach § 1 Abs. 2 oder Abs. 3 
lit. c oder d stattgegeben, so hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einen „Opferausweis“ 
auszustellen; in dem Opferausweis sind die Gesetzesstellen, auf die sich die Anspruchsberechtigung 
gründet, zu vermerken.“ 

3. § 11b Abs. 2 lautet: 
„(2) Mit Zustimmung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen kann der 

Versorgungsberechtigte beim Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe seine Versorgungsgebühren 
ganz oder zum Teil abtreten oder verpfänden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn das Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen binnen drei Monaten nicht abschlägig entschieden hat und dem 
Abtretungsbegehren entsprochen wurde.“ 

4. § 11c samt Überschrift entfällt. 
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5. § 13d Abs. 1, Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 lautet: 
„(1) Ansprüche nach den §§ 13a und 13b sind beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 

geltend zu machen; soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 4. 

(2) Ansprüche nach § 13c sowie von im Ausland wohnhaften österreichischen Staatsbürgern sind bei 
der österreichischen Vertretungsbehörde, in deren Bereich die Anspruchswerber ihren Wohnsitz 
(Aufenthalt) haben, oder beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen geltend zu machen. 

(3) Über Ansprüche nach Abs. 2 entscheidet das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen.“ 

6. § 15 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Verwirkung der Anspruchsberechtigung (Abs. 3) spricht das Bundesamt für Soziales und 

Behindertenwesen mit Bescheid aus; gleichzeitig ist die Amtsbescheinigung (der Opferausweis) für 
ungültig zu erklären und einzuziehen.“ 

7. § 15a Abs. 2 und 3 lautet: 
„(2) Wird der Ausgleich in monatlich wiederkehrenden Geldleistungen gewährt, hat die Bemessung 

und die erforderlichen Änderungen das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes im Rahmen der vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz erteilten Bewilligung durchzuführen. 

(3) Gegen die gemäß Abs. 2 erlassenen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen steht das Recht der Berufung an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu.“ 

8. § 17 Abs. 1 vierter Satz lautet: 
„Sie ist bei Entscheidungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über 
Berufungen gegen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen in 
Rentenangelegenheiten und bei der Vergabe von Mitteln aus der Sonderfürsorge in Notstandsfällen zu 
hören.“ 

9. Im § 18 erhält der Absatz (16) die Bezeichnung (21), folgende Abs. (16) bis (20) werden eingefügt: 
„(16) Vor dem 1. April 2012 beim Amt einer Landesregierung anhängige Verfahren sind noch vom 

Landeshauptmann nach der vor diesem Zeitpunkt gültigen Rechtslage zu entscheiden. 

(17) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf den Landeshauptmann oder auf ein Amt der 
Landesregierung im Zusammenhang mit dem Opferfürsorgegesetz Bezug genommen wird, gilt dies als 
Bezugnahme auf das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen. 

(18) Die Ämter der Landesregierungen sind verpflichtet, dem Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen sämtliche für die Übernahme der aktuellen Opferfürsorgefälle aufgrund des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx/2011 erforderlichen Daten und Aktenunterlagen zeitgerecht zu 
überlassen. Die BRZ GmbH hat bei der Übergabe der Fälle an das Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen entsprechend mitzuwirken. 

(19) Die sonstigen bei den Ländern befindlichen Aktenunterlagen (Archive) über Opferfürsorgefälle 
verbleiben bei diesen. Die Ämter der Landesregierungen haben auf Anfrage dem Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen die nötigen Auskünfte zu erteilen und ihm die vorhandenen Unterlagen zu 
übermitteln. 

(20) Organisatorische und personelle Maßnahmen sowie Durchführungsmaßnahmen, die für die 
Vollziehung der neuen Bestimmungen erforderlich sind, können bereits von dem der Kundmachung 
folgenden Tag an gesetzt werden.“ 

10. Dem § 19 werden folgende Abs. 14 und 15 angefügt: 
„(14) (Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx 

tritt mit 1. April 2012 in Kraft. 

(15) Die §§ 3 Abs. 2 bis 4, 4 Abs. 1 und 3, 11b Abs. 2, 13d Abs. 1, Abs. 2 erster Satz und Abs. 3, 15 
Abs. 4, 15a Abs. 2 und 3, 17 Abs. 1 vierter Satz, 18 Abs. 16 bis 21 sowie der Entfall des bisherigen § 11c 
samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxx treten mit 1. April 2012 in Kraft.“ 
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